
448 Zweites Hauptstück.

Wesen ihrer Würde nach einander vollkommen gleich. Mag
Jemand den Titel eines Metropoliten oder eines Prima¬
ten führen, immerhin ist er als Bischoff von Gott ge¬

sendet, um die Völker zu erleuchten. Daher soll man in

ihnen Christum, der sie gesandt hat, ehren, und wer
ihnen widerstrebt oder gar sie verfolgt, wird mit Recht
von der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen. Sie
stehen mit der Kirche, welcher sie angehören, in genauer
Verbindung, und dürfen daher nur aus dringenden Grün¬

den versetzt werden. Die Metropoliten oder Erzbischöffe
sind Bischöffe der größer» Städte und Vorsteher der kirch¬
lichen Provinzen. Primaten und Patriarchen heißen nur
die Metropoliten derjenigen Städte, welchen von Atters
her ein besondrer Vorrang zusteht: das Primat der gan¬
zen Kirche hat der apostolische Stuhl in Nom unmittel¬
bar von Christus in der Person Petri erhalten, welchem
gegebem ward, der Erste unter den Aposteln zu scyn.
Die römische Kirche ist daher die Mitte, von welcher die
andern Kirchen ausgcgangen, die Mutter, deren Sorg¬
falt sie alle umfaßt. In ihr ist die apostolische Tradi¬
tion unverfälscht erhalten, daher soll man von ihren Re¬

geln auch nicht abwcichen. Doch verwaltet sie nicht Al¬
les selbst, sondern einen Theil ihrer Sorgfalt hat sie den
andern Kirchen übertragen. Es sind also die Geschäfts,
kreise in einer bestimmten Ordnung geschieden, die nicht
übersehen werden darf. Die Angelegenheiten einer Pro¬
vinz gehören vor den Metropoliten, der sie in einträch¬

tiger Berathung mit allen seinen Bischöffen erledigen soll.
Sind diese uneinig, so geht die Sache an die höhere In¬
stanz, an den Primaten. Die ganz wichtigen und schwie¬

rigen Sachen aber, besonders solche, wobei die Bischöffe
betheiligt sind, müssen, wenn sie bei den Metropoliten


